
WIE REGISTRIERE ICH 
MEIN GERÄT UND 
FORDERE DEN 
CASHBACK AN?



PRODUKT REGISTRIEREN
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Wenn Sie bereits ein Single-Key ID 
Konto besitzen verwenden Sie dieses 
um sich bei MyNeff anzumelden.

Wenn Sie noch kein Single-Key ID Konto 
haben, registrieren Sie sich bitte. 
Vergessen Sie nicht den Link in der 
Bestätigungsemail anzuklicken.

Dann registrieren Sie Ihr(e) Gerät(e) 
bitte hier: 
https://www.neff-
home.com/de/myneff-
kundenkonto/produkt-registrieren

1. MyNeff Konto erstellen (oder anmelden)
Neff-home.com/de

CASHBACK AKTION

https://www.neff-home.com/de/myneff-kundenkonto/produkt-registrieren
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2. „Jetzt Produkt registrieren“
CASHBACK AKTION
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E-Nummer (siehe Typenschild) 
eintragen, zum Beispiel 
„T58TS6BN0“

und

Kaufdatum (siehe Rechnung)

3. Produkt registrieren-Registrierungsformular 
ausfüllen

CASHBACK AKTION



CASHBACK ANFORDERN
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1. „Meine Produkte“  Zur aktuellen Aktion
CASHBACK AKTION
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2. „Gift & Cashback Promotions“  „Jetzt teilnehmen“
CASHBACK AKTION
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3. Rechnung hochladen & Formularfelder ausfüllen
CASHBACK AKTION

• Achtung! Handelt es sich bei der Aktion um eine 
Cash-Back Aktion? Dann geben Sie bitte Ihre 
Bankdaten an. 

• Im Anschluss erhalten Sie eine Email mit der 
Bestätigung der Teilnahme.

• Sollten Sie keine Bestätigung per E-Mail erhalten, 
melden Sie sich bitte unter: 
• neff@markenmehrwert.com

Oder telefonisch unter der +49 621 7701961

mailto:neff@markenmehrwert.com
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Bei Erfüllung der Teilnahmebedingungen wird Ihnen der Cash Back 
innerhalb von 8 Wochen auf Ihr angegebenes deutsches Bankkonto 
überwiesen.

Bitte beachten Sie, dass Sie keine weitere Rückmeldung von uns erhalten, 
wenn alle Daten korrekt übermittelt wurden. Sollten Unterlagen fehlen, 
werden Sie kontaktiert.

3. Rechnung hochladen & Formularfelder ausfüllen
CASHBACK AKTION
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